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Regeste

Fristen (&Uuml;briges) | Fristwiederherstellungsgesuch; Verfügung des SEM vom 30.
November 2022

Erwägungen

E. 1
Dezember 2022 eröffnet wurde (vgl. A37/12) und demnach die Be- schwerdefrist von fünf
Arbeitstagen am 8. Dezember 2022 abgelaufen ist, was der Gesuchsteller in seiner
Beschwerde auch nicht bestreitet,

D-5772/2022 Seite 3 dass auf ein Gesuch um Fristwiederherstellung eingetreten wird, wenn
un- ter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht
und die versäumte Rechtshandlung nachgeholt wird (Art. 24 Abs. 1 VwVG), dass der
Gesuchsteller am 13. Dezember 2022 und somit fünf Tage nach Ablauf der Beschwerdefrist
um Fristwiederherstellung ersuchte, womit sein Gesuch offensichtlich innerhalb von 30
Tagen nach Wegfall des geltend gemachten Hindernisses erfolgte, dass gleichzeitig die
versäumte Rechtshandlung – die Beschwerde gegen die Verfügung des SEM vom 30.
November 2022 – nachgeholt worden ist, womit die formellen Anforderungen gemäss Art.
24 Abs. 1 VwVG erfüllt sind und auf das Gesuch um Wiederherstellung der
Beschwerdefrist ein- zutreten ist, dass nach Art. 24 Abs. 1 VwVG die Frist
wiederhergestellt wird, wenn die Gesuchstellenden oder ihre Vertreter
unverschuldeterweise davon abge- halten worden sind, binnen Frist zu handeln, dass ein
Versäumnis dann als unverschuldet gilt, wenn eine objektive oder subjektive
Unmöglichkeit vorliegt und weder der gesuchstellenden Person noch deren Vertretung oder
anderen beigezogenen Personen eine Nach- lässigkeit vorgeworfen werden kann (vgl.
EGLI, a.a.O., Art. 24 VwVG N 12, 15), dass der Nachweis, die Frist habe wegen eines
unverschuldeten Hinder- nisses nicht gewahrt werden können, von der gesuchstellenden
Partei zu erbringen ist und die Umstände zu beweisen sind und ein blosses Glaub-
haftmachen nicht genügt (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-6377/2019 vom 5. Februar
2020 E. 3.5), dass eine Krankheit praxisgemäss nur dann einen Wiederherstellungs- grund
darstellt, wenn sie kurz vor Ablauf der Frist auftritt und gleichzeitig so ernsthaft ist, dass sie
der betroffenen Person jede auf Fristwahrung ge- richtete Massnahme verunmöglicht,
welche darin bestehen kann, eine frist- wahrende rudimentäre Beschwerde einzureichen
oder zu diesem Zweck ganz oder teilweise die Dienste von Dritten in Anspruch zu nehmen
(vgl. Urteil des BVGer E-2514/2022 vom 16. Juni 2022), dass das Gesuch um
Wiederherstellung der Beschwerdefrist damit be- gründet wird, der Gesuchsteller habe sich
«sehr schlecht» gefühlt und er



D-5772/2022 Seite 4 habe «[die] Frist nicht richtig verstanden», erst «andere Personen im
Zent- rum» hätten ihn über den Fristenlauf aufgeklärt (vgl. Beschwerde vom 13. Dezember
2022), dass hinsichtlich der Begründung des Fristwiederherstellungsgesuchs zu- nächst
festzustellen ist, dass im vorliegenden Verfahren keine Beweismit- tel in Bezug auf eine
allfällig geltend gemachte Erkrankung des Gesuch- stellers eingereicht wurden, dass sich
darüber hinaus den Akten keinerlei Hinweise auf eine allfällige Krankheit des
Gesuchstellers entnehmen lassen, dass die Unkenntnis gesetzlicher Vorschriften nicht ein
unverschuldetes Hindernis darstellt (vgl. Urteil des BVGer D-3309/2022 vom 1. September
2022), zumal die angefochtene Verfügung am 1. Dezember 2022 dem da- maligen
Rechtsvertreter des Gesuchstellers eröffnet wurde (vgl. A37/12) und mangels Bestreitung in
der Beschwerdeschrift davon auszugehen ist, dass er den Gesuchsteller über den Fristenlauf
aufklärte, dass der Vollständigkeit halber festzuhalten ist, die behauptete und vom SEM als
nicht glaubhaft erachtete Minderjährigkeit des Gesuchstellers stelle kein unverschuldetes
Hindernis dar, zumal er nicht darlegt, inwiefern er im Zusammenhang mit dieser
Behauptung besonderen Erschwernissen ausgesetzt gewesen wäre, und entsprechende
Hindernisse auch nicht er- sichtlich sind, dass der Gesuchsteller nach dem Gesagten nicht
bewiesen hat, dass er unverschuldeterweise davon abgehalten wurde, binnen Frist eine Be-
schwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung einzureichen, dass das Gesuch um
Wiederherstellung der Beschwerdefrist demnach, un- besehen der innert Frist gemäss Art.
24 Abs. 1 VwVG nachgeholten Rechtshandlung, abzuweisen ist, dass die Beschwerde vom
13. Dezember 2022 verspätet und daher offen- sichtlich unzulässig ist, weshalb darauf nicht
einzutreten ist, dass das Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist aus den ge-
nannten Gründen bereits zum Zeitpunkt seiner Einreichung als aussichts- los zu bezeichnen
gewesen war, womit die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind und
das Gesuch um Gewährung der unent- geltlichen Prozessführung abzuweisen ist,
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(Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Gesuchsteller
aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

(Dispositiv nächste Seite)
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E. 2
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

E. 3
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird abgewiesen. Die
Verfahrenskosten von Fr. 750.- werden dem Gesuchsteller auferlegt. Dieser Betrag ist
innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

E. 4
Dieses Urteil geht an Gesuchsteller, das SEM und die zuständige kantonale Behörde. Der
vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Simon Thurnheer Leslie Werne
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